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Berichtigung zur Satzung der Universität Karlsruhe (TH) für das 
hochschuleigene Auswahlverfahren in den Masterstudi engängen 

Wirtschaftsingenieurwesen und Technische Volkswirts chaftslehre 
 

vom 06. Juni 2008 
 
 
 
§ 4 Abs. 1 der Satzung der Universität Karlsruhe (TH) für das hochschuleigene Auswahlverfah-
ren in den Masterstudiengängen Wirtschaftsingenieurwesen und Technische Volkswirtschafts-
lehre vom 28. Mai 2008 wird dahingehend berichtigt, dass er wie folgt lautet: 

 

§ 4 Studienleistungen/Gesamtnote der akademischen A bschlussprüfung 

(1) Für Studienleistungen werden maximal 400 Punkte vergeben. Davon werden maximal 300 
Punkte nach den Vorgaben des Absatzes 2 für das Studienprofil sowie maximal 100 Punkte 
nach den Regelungen des Absatzes 4 vergeben. 
 
 
 
Karlsruhe, den 06. Juni 2008 
 
 
 
 
 

Professor Dr. sc. tech. Horst Hippler 
   (Rektor) 


